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§ 1069 ABGB

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

Hat der Kaufer das Kaufstlck aus dem Seinigen verbessert; oder zu dessen Erhaltung auflerordentliche Kosten
verwendet, so gebihrt ihm gleich einem redlichen Besitzer der Ersatz; er haftet aber auch dafir, wenn durch sein

Verschulden der Werth verandert, oder die Zurlckgabe vereitelt worden ist.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 1069 ABGB
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


